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91. Änderung des Flächennutzungsplanes im Stailtllezirk Monster-Ost, Stadtteil Mauritz-

( Ost: „Am Pulverschuppen, Coppenrathsweg, Warendorfer Straße" 

( 

- Beteiligung gemäß§ 4(1) BauGB -

Ihr Schreiben vom 05. März 2019, Az.: 61.21-0020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Im Rahmen der 91. Änderung des fortgeschriebenen Flächennutzungsplanes wird der Ände
rungsbereich fast vollständig als Flächen für den Gemeinbedatf mit der Zweckbestimmung Sozia
len Zwecken dienenden Gebäude und Einrichtungen/ ZUE dargestellt. 

Von der Änderung sind die Belange, der von der Regionalniederlassung Münsterland betreuten 
Baumaßnahme Ausbau der B 51 (3. BA) und Neubau der B 481n, wie folgt berühr!: 

Mit Datum vom 30.12.2011 wurde der Planfeststellungsbeschluss Az. 25.04.01.01-8/05 für den 
Ausbau der B 51 (3. BA) und den Neubau der B 481 n auf dem Gebiet der Stadt Münster gefasst. 
Teil des Planfeststellungsbeschlusses ist ein umfassendes Kompensationskonzept zur projekt
spezifischen umweltfachlichen Konfliktbewältigung, das Schutz-, Vermeidungs-, Ausgleichs- Er
satz-; und Gestaltungsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung gemäß den BNatSchG sowie 
den LNatSchG beinhaltet. 

Mit Blick auf die Bestandskraft der planfestgestellten Aus- und Neubaumaßnahme B 51 I B 481 n 
ist durch die Festsetzung Flächen für den Gemeinbedatf mit der Zweckbestimmung Sozialen 
Zwecken dienenden Gebäude und Einrichtungen I ZUE eine Gefährdun , Störung oder Ein
~ng der im landschaftspflegerischen ~führungsp an au ge~igten Kompensations_:: ; 
maßnahmen grundsätzltcfi auszuschließe11. Sollte dennoch im Zusammenhang mit der Verände- „ 
rung der Festlegung des Z"UE- Gebietes ein gänzlicher oder teilweiser Funktionsverlust festzu
stellen sein, so sind die Kompensationsfunktionen entsprechend auszugleichen. 

Die im Plan zur 91. Änderung des FNP dargestellte~ für die Neuerrichtung der ZUE_grenzt 
teilweise unmittelbar an die o.g. Ausbaumaßnahme und liegt dort in Teilbereichen in der Anbau- U 
verbots- und Anbaubeschränkungszonen der Bundesstraße. Vorsorgli1<1iiweise ich bereits aaräiJf • 
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hin, dass diese genannten anbaurechtlichen Regelun~in den nachgeordneten Verfahren~ 
beachten sind. 

Ebenfalls bitte ich die von der planfestgestellten Ausbau- bzw. Neubaumaßnahme ausgehen~ ( 
Geräuschimmission~n eigenverantwortlich zu überprüfen und ggf. notwendige Schutzmaßnah- • 
men im nachgeordneten Bebauungsplan festzusetzen. 

Weitere Anregungen werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW - Regionalniederlassung 
Münsterland - im Beteiligungsverfahren gemäß§ 4(1) BauGB nicht vorgetragen. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 
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